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Unterrichtung 
  

 

Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichs-
gesetzes im Ausgleichsjahr 2026 

 

Das Bundeskanzleramt teilte mit Schreiben vom 25. Februar 2026 Folgendes mit: 

 

Die mit Schreiben vom 10. Februar 2026 durch den Staatsminister beim Bundes-

kanzler dem Präsidenten des Bundesrates zugeleitete Erste Verordnung zur Durch-

führung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2026 war unvollständig. 

Durch ein Büroversehen des Bundesministeriums der Finanzen wurde die Anlage 2 

nicht übermittelt. 

Es wird gebeten, dies zu korrigieren. Die fehlende Anlage 2 ist beigefügt.  
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